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Raumplanungs- und Baugesetz (RBG)

Änderung vom 12. Januar 2017

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft

beschliesst:

I.

Der  Erlass  SGS  400 (Raumplanungs-  und  Baugesetz  (RBG)  vom 8. Janu-
ar 1998) (Stand 1. September 2015) wird wie folgt geändert:

§  101 Abs. 1 (geändert)
1 Alle Bauten und Anlagen müssen entsprechend ihrem Zweck die notwendige
Standfestigkeit aufweisen und den Anforderungen der Hygiene, der Sicherheit,
des Umweltschutzes, des Gewässerschutzes, der Energienutzung, des Schut-
zes  vor  gravitativen  Naturgefahren  (insbesondere  Hochwasser,  Steinschlag
und Hangrutsch) sowie den arbeits-, feuer- und gewerbepolizeilichen Vorschrif-
ten genügen. Insbesondere sind:
b. (geändert) Baumaterialien, die zu schädlichen oder lästigen Einwirkun-

gen führen können, nicht zu verwenden;
c. (neu) verhältnismässige  Massnahmen,  die  vor  den Auswirkungen  von

gravitativen Naturgefahren nachhaltig schützen, bei Neubauten sowie bei
naturgefahrrelevanten  Umbauten  bestehender  Bauten  und  Anlagen  zu
planen und zu realisieren.

§  123 Abs. 1 (geändert)
1 Mit der Erteilung der Baubewilligung, der amtlichen Prüfung von Bauten, Ein-
richtungen oder Betrieben und mit der Kontrolle der Bauarbeiten übernimmt die
Behörde keine Verantwortung für den Baugrund sowie für die Einwirkungen
gravitativer Naturgefahren oder für die Schäden, die aus der Anlage oder ihrem
Betrieb entstehen. Dagegen trägt das Gemeinwesen die Verantwortung für die
von ihm getroffenen Anordnungen nach Massgabe des Gesetzes über die Haf-
tung des Kantons und der Gemeinden (Haftungsgesetz).

Anhänge
1 Vademecum (geändert)

http://bl.clex.ch/data/400/de
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II.

Keine Fremdänderungen.

III.

Keine Fremdaufhebungen.

IV.

Der Regierungsrat beschliesst das Inkrafttreten dieser Änderung.1)

 
Liestal, 12. Januar 2017
Im Namen des Landrats
der Präsident: Schoch
der Landschreiber: Vetter

1) Vom Regierungsrat am $ auf den $ in Kraft gesetzt.


